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Z EINFÜHRUNG DE P R

d} Das W eltbhild dereKategorienlehre
«J )as Weltbild, das sich aut rund der tradıitionellen scholastischen

Kategorienlehre erg1Dt, sicht ungefähr folgendermaßen aus *: Die
grundlegende Seinsweise 1St die Substanz der Dınge, die ıhr Se1in 1N
sıch selbst haben Dafß diese Substanzen teils blo(ß Dıinge 1mM Sınne
des „Vorhandenen“ sind, teils Subjekte, die eıne eigene Umwelt be-
gründen, annn 1er außer Betracht bleiben.. Auf den Substanzen
bauen siıch 1in zweıter Linie die Akzidentien auf,; zunächst die Be-
stımmungen der Substanzen an sich celbst und annn weiter in Be-
zıehung anderen Substanzen, se1 CS durch transzendentale, sEe1 Gs

durch prädikamentale Beziehungen. Größere. Einheıten, die mehrere
Substanzen umfassen, W1€e die Natureinheiten eLWA2 VO Gebirgen,
Seen, voNn Famılien, Gattungen W1e die Erzeugnisse des mensch-
lıchen Schaffens Ooder die gesellschaftlichen Gebilde, werden entweder
durch wıirkursächliche Abhängigkeit, linear der wechselseıitig oder
durch finale Zuordnung erklärt. 1le diese Ganzheıiten oder Gebilde
werden also schliefßlich auf die Substanz und-die verschiedenen A
zıdentien als die einzıgen ursprünglıchen eisen endlichen Se1ns
rückgeführt. Ihre orößere oder geringere Einheit aber faßt iNnan als
eiıne 1n der Linıe der Akzidentien erfolgende ünd dem Einflufß
von Wirk- und Zweckufsa;hefl konstituierte Ordnungseinheit  }  X auf

Dize Lehre von der bollektiven Substantıialıtät
Der tradıitionellen Kategorienlehre stehen andere Auffassungen gC-

genüber, die TEnr nıcht 1m einzelnen beschrieben oder SO GeCH nach-
gewl1esen,Rdurch ihre gemeinsame Richtung kennt-
iıch gemacht werden sollen. hne Rücksicht auf das aristotelisch-scho-
lastische Kategorienschema tassen S1e die Individuen lsowohl ım

Dieser UÜberblick WI1e überhaupt die 11 Arbeit die Vertrautheit miıt
der scholastischen Begrifiswelt VOTraus, hne deren SCNAUC Kenntnis 1nnn und
Tragweite des Gesagten unzugänglıch bleiben.
ber die Schwierigkeiten, die sıch hıerbel ergeben, vgl Büchel 45 IndIi-
vidualıtät un: Wechselwirkung ım. Bereich des materiellen $eins: Schol 31
(1956) 1—30.
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termenschlichen WIC menschlichen Bereich Finheiten N,
denen SIC AUB(S AÄrt kollektiver Substantialitit nach der Weise der
Urganısmen zuschreiben, wobei dıe Individuen bloßen Teıilen des
übergeordneten (zanzen werden oder gyal überhaupt erst AuUusSs dem
ursprüngliıchen Ganzen WIC aus ıhrem Wurzelgrund entstehen.
ohl INan auf scholastische Seite dıe zwıschen den Organısmen und

Einheıiten herrschenden Ahnlichkeiten nıcht verkennt un sıch
dieser Analogien auch ZUTTF Beschreibung der soz1alen Gebilde bedient

betont Nan doch MmMIiIt Recht den wesentlichen Unterschied beider,
ohne den die personale Eigenständigkeit und Würde des Menschen
verlorengeht Wäiährend UOrganısmus das (zanze dem Seinsrang
un dem Ziel ach VOT den Teilen IST (die als integrierende Teile
ihre VOLLSC Ganzheiıit verlieren), 1ST bei den menschlichen Sozialgebil-
den das (Czanze ı Hınblick auf Seinsrang un Zıel den Teilen (die
hıer. auch als integrierende Teıle ıhre ursprünglıche Canzhee bewah-
ren) nachgeordnet. Be1 dieser Betrachtungsweise werden die Ana-
logien bloßen Beschreibungsmitteln. Zu verwundern 1ST NUurr,dafß
TT  } dieser Analogien doch nıcht ganz eNTLratfen kann, W a4s darauf -
hinzudeuten scheint, dafß hier C1MN mittlerer Bereich des Se1INs vorliegt,
der weder auf dem Wege kollektiven Substantialıtäit och durch
bloße Reduktion aut die Kategorien der Substanz und der verschie-
denen Akzıdentien ANSCMCCSSCHCK We1ise ertafßt wırd

© Ausschließender Gegensatz D“O  S Substanz UN Akrzıdens®
Der Hauptgrund, INnan aut scholastischer Seite der s

nNanntfen Reduktion, unbeirrt durch alle Schwierigkeiten, die ıcht
unbemerkt bleiben, festhält, besteht darin, dafß INan VO) der logıisch
adäquaten Einteilung des endliıch Sejenden die Kategoriendualıtät
der Substanz un der Akzidentien test überzeugt 1ST. Nıchts scheint
einleuchtender als da{( eNS ab alıo, das also MT SCINCIN esSEC
nıcht schlechthin ıdentisch 1ST das SSC entweder sıch (ın se) oder

anderen (in alıo) zukommt i1ne dritte Möglichkeit scheint
nıcht bestehen Und doch C1iNC SCNAUC Anwendung des rın-
Z1DS VO ausgeschlossenen Uritten, dafß INnan MIt solchen MOg-
ichkeit rechnen mMu Has Prinzıp schließt C1in rıttes apO-
diktisch NUurLr AUS „wiıschen kontradiktorischen Gegensäatzen sSse
und PSSEC alıo sind 1aber keine kontradıktorischen Gegensätze Wenn
INan entgegenhält dafß C sıch dabei zumındest iınnerhalb des CNLS und
des SSEC ausschließende Gegensatze der Ditterenzen un

alıo handelt, 1ST auch das nıcht jeder Beziehung rıchtig. (
NAauscCchOMUNCH esteht NUr 7zwıschen und ”no  S C1iMN aus-

schließender (GGegensatz. Nun INan aber, das nNnO  x SC1 be1i
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einem posıtıven CESSEC hne weıteres gleichbedeutend MIit ıN alıo SO-
weIlt INnNan dieses ın alıo SAaNz unbestimmt auffaßt, 1St dies auch
riıchtig. Dann aber annn CS ausgelegt werden als IN LAr oder ıN plu-YiıDusSs. Stillschweigend hält INan aber das CSSEC ın vlurıbus, als eigeneWıirklichkeitsweise CHOMMCN, WECNN iINan überhaupt daran denkt,für unmöglich und dann ın alıo eintach zleich mit ın Alıo Ün  ©
Mag CS un mMIt der Möglichkeit oder Unmöglichkeit des PSSEC in Diu-YiOus stehen w1e INan wiıll, 1St doch eines Zew1l5, daß 1INan sich für
den ausschließenden logıschen Gegensatz VO CSSE ın und ESSEC ın
alıo UNO keineswegs aut das Prinzıp V O] ausgeschlossenen rıtten
berufen ann. Dieses Prinzıp äßt vielmehr e Platz für eın ESSIE
In plurıbus offen

d) Einwände
Viıelleicht wırd hier jemand einwenden, das CsSSC 2 pluribus S>höre, W CI Inan seine Möglıchkeit einmal einräumt, auf jeden Fall
den Akzıdentien. Denn alles, W As die konstituilerte Substanz WeIl-

terbestimmt, S£1 1ın der Ordnung der Akzıdentien. uch 1er 1St
darauf achten, ob der Ausdruck „Akzidens“ Sanz unbestimmt
SWIird als jede zusätzlıche, über dıe Ordnung der Substan-
zen hinausgehende Bestimmung (daher der Name) oder ob damıt
eine 1N un PiINEY Substanz sıch findende ontische Bestimmung SCSmeınt 1St. Dies letztere aber 1STt der Fall WenNnn 1n der Ontologie die
ede Von Akzidentien 1St. So unterscheidet InNnan dort zwiıschen
Subjekt und Terminus einer pradikamentalen Beziehung, Je nach-
dem ob die Beziehung in einer Substanz ein reales Fundament
und damıit eın P{SSC ıN reale hat der nıcht. Der realen praädıkamen-talen Beziehung kommt 21so eın CSSEC In plurıbus, sondern LL ein
ESSEC in AL  S Wenn jedoch die Beziehung wechselseitig 1n meh-

Subjekten ISt, 1St S1E damıt auch real vervieltältigt, also ohne
e1in PCSSEC UNUM ın Dlurıbus se1In. Das zeigt hinreichend, dafß mit dem
Akzidens der tradıtionellen Ontologie 11UT das CNS, CL competit PSSE
In aliquo UTL yemennt 1St.

Man könnte ferner einwerfen, CS gebe doch Akzidentien in
SamMMENZESCLZtLEN Substanzen, denen insotern auch ein ESSEC ın plu-yıbus zukomme: ELWa die Sınnesvermögen die organiıscheNatur eines Tieres und se1ne Urgane bestimmen. Hıer 1St aber
daran ZzUuU erinnern, daß jede akzıdentelle Bestimmung die Konsti-
tulerung der Substanz, in uUuNscrem Falle also die Intormation des
Leibes durch die substantielle Seele,Z und darum die Ak-
zıdentien die Vielheit der Teile ULTE weıterbestimmen, sofern S1C be-
reits eine substantielle Eınheit bilden. Das IC ınm pluribus kommt
den plura hier nicht Z sofern S1€E Viele, sondern insofern S1E
3
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Das Mitsein
schon Eınes (eine substantielle Vieleinheit) sind. Es handelt sı

m Snauch 1er eın PsSSC In alıquo UNO, obwohl dieses Teile hat.3  ,  /  Das Mißfeih  S  r  EL  HE  S  schon Eines (eine substantielle Vieleinheit) sind. Es hänäelt si  O  z  auch hier um ein esse in aliquo uno, obwohl dieses Teile hat. _  Zwar setzt das esse in pluribus substantielle Subjekte voraus,  ohn  SO  die es nicht wirklich sein kann, so daß man hier an ein Akzidens in  E<  einem kollektiven subiectum inhaesionis denken könnte. Aber dem _  steht entgegen, daß in unserem Falle das kollektive Subjekt als sol-  ches erst durch das esse in pluribus konstituiert wird, was bei einem  X  subiectum inhaesionis nicht der Fall ist. Das kollektive Subjekt des  esse in pluribus hat als ein kollektives Subjekt mehr Ähnlichkeit mit  einem subiectum informationis als mit einem subiectum inhaesionis.  Aus dem Gesagten erhellt, daß die Einteilung des ens ab alio in  Substanz und Akzidentien — diese in ihrer Realdefinition genom-  men — nicht adäquat ist und daß das problematische esse in pluribus  nıcht mit den Akzidentien vieleinheitlicher Substanzen verwechsel  s  werden darf.  e) Denkmöglichkeit oder Realmöglichkeit des „Mitseins“?  Die entscheidende Frage ist nun, ob das esse in pluribus, das „Mit-  sein“ (als Abkürzung von „Miteinandersein“), nur eine — allerdings  widerspruchslose — Denkmöglichkeit ist oder ob es sich dabei um  etwas Realmögliches und Wirkliches handelt. Die Frage der Real-  möglichkeit läßt sich in unserem Falle wohl nur an Hand der vorge-  fundenen Wirklichkeit entscheiden. Die Wirklichkeit des Mitseins  aber bedarf eines Aufweises an den Phänomenen. Die Schwierigkeit  dieses Aufweises gründet in der Eigenart des Mitseins, das gerade  wegen seiner Eigenart durch keinen Vergleich mit irgendeinem ande-  ren Sein sichtbar und zugänglich gemacht werden kann.  }  Man könnte hier meinen, dann müsse der Aufweis ja leicht sein;  ein Hinweis auf dieses einzigartige, unverwechselbare Sein müsse ge-  nügen, um es jedermann sichtbar zu machen. Dabei vergißt man  jedoch, daß es sich hier nicht um ein sinnliches, sondern um ein intelli-  gibles Sein handelt. Unsere Frage ist ontologisch; sie betrifft das  ens qua ens, das als solches nicht sinnlich, sondern nur durch den  reflektierenden Verstand erkennbar ist. Es genügt also nicht, sich  passiv einem Eindruck zu überlassen, den die Phänomene auf einen  machen, sondern diese sind im Licht der metaphysischen Prinzipien  zu denken, wobei es durch dieses Denken erst an den Tag kommen  muß, ob diese Phänomene nur mit Hilfe der Annahme des Mitseins  oder auch ohne seine Annahme ohne Widerspruch gedacht werden  können. Da es sich bei dieser „Denkmöglichkeit“ nicht mehr um den  bloßen Nominalbegriff handelt, sondern um einen Begriff im Hin-  blick auf die Wirklichkeit, die ohne diesen Begriff (genauer: bei Ver-  FK  neinung dieses Begriffs) nicht ohne Widerspruch gedacht werden kanr  S79  Y“War setzt das ESSE ın pluribus substantielle Subjekte voraus, C  f
die CS nıcht wirklich se1n kann, da{ß INnan hıer en Akzidens ın

S aaeinem kollektiven subiectum inhaesionis denken könnte. ber dem
steht CNn, dafß in UNSGTIEIMN Falle das kollektive Subjekt als SO1=
ches EPSt durch das ESSE ıNn pluribus konstituiert wırd, W as bei eiınem Esub:ectum inhaesionıs nıcht der Fall 1St. Das kollektive Subjekt des
ESSEC ın pluribus hat als eın kollektives Subjekt mehr AÄhnlichkeit mIiıt
einem sub:ectum informationis als mıiıt einem subzectum ınhaesion1s.

Aus dem Gesagten erhellt, die Einteilung des ENS ab alıo in
Substanz und Akzıdentien dıese in ıhrer Realdefinition SCHOM-
NCn nıcht adäquat 1St und da{ß das problematische FCsSsE In pluribus
nıcht MIit den Akzidentien vieleinheıitlicher Substanzen verwechsel
werden darf

e} Denkmöglichkeit oder Realmöglichkeit des „Mitseins“ ®
Lie entscheidende rage 1St NUN, ob das PsSSE ıMN pluribus, das „Miıt-

se1n.“ (als Abkürzung VO „Mıteinandersein“), 1Ur eıne allerdings
wıderspruchslose Denkmöglichkeit 1St oder ob CS sıch dabei

Realmögliches un Wırkliches handelt. Die rage der eal-
möglıchkeit alt sıch 1ın Falle ohl NUrLr Hand der SC-tundenen Wirklichkeit entscheiden. Die Wiırklichkeit des Mıtseıins
1aber bedarf eınes Aufweises den Phänomenen. Die Schwierigkeit
dieses Autfweises gründet 1in der Eıgenart des Mıtseıns, das gerade

seiner Eıgenart durch keinen Vergleich ML iırgendeinem ande-
IcH Sein sıchtbar und zugänglich gemacht werden aM

Man könnte Jer meınen, dann musse der Autweis Ja leicht SE1N;
eın 1in weıs autf dieses einzıgartıge, unverwechselbare Seıin musse DC-
nugen, CS jedermann siıchtbar machen. Dabei vergıißt INnan

jedoch, daflß ÖS sıch 1er nıcht eın sinnlıches, sondern un eın intellı-
z1Dles Seın handelt. Unsere rage iSt ontologisch; S1Ce betrifft das
CMNS qQqua CNS, das als solches nıcht sınnlıch, sondern 1LUT durch den
reflektierenden Verstand erkennbar ISt. Es genugt also nıcht, sıch
Dassı v einem Eindruck überlassen, den die Phänomene autf eınen
machen, sondern diese sınd 1m Lıicht der metaphysischen Prinzıpien

denken, wobei CS durch dieses Denken ErSt den Tag kommen
mudfß, ob diese Phänomene LUr mMIit Hılfe der Annahme des Mıtseıins
oder auch ohne seine Annahme ohne Wıderspruch gedacht werden
können. Da CS sıch bei dieser „Denkmöglichkeit“ nıcht mehr den
bloßen Nomuinalbegrift handelt, sondern einen Begriff 1M Hın-
blick auf die Wırklichkeit, die ohne diesen Begrift (genauer: bei Ver-
neinung dieses Begrifts) nıcht hne Wıderspruch gedacht werden kannn
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1SEt dieser Voraussetzung. nıcht die bloß logische Denkmöglich-
keit, sondern auch die reale Seinsmöglichkeit. und Wesensnotwendig-
keit des Miıtseıins gewährleistet.

Methode
Unsere Methode wırd also die SCIN, da{fß WI1L: ach kurzen

Erläuterung, WAS dem 1tseın niäher verstehen 1IST, and
CIN1SCI Beispiele ZCIECNH, daß die darın aufgewiesenen Sachverhalte
durch den Begrift des Mıtseıins wıderspruchslos gyedacht werden kön-
NECI, da{$ hingegen Wıdersprüche MI den Phänomenen oder den For-
derungen der allgemeinen Metaphysik autftreten sobald INnan das
ıtseın leugnet b7zw die Phinomene ausschließlich auf die traditio-
nellen Kategorien der Substanz und der Akzidentien zurücktührt

11 G: LOSUNG DE
A Nähere Kennzeichnung des 1tse1ıns

Das 1tseın aßt sıch als JENC besondere Art des Se1ins bestimmen,
die mehreren Substanzen realer Gemeinschaft zukommt Es
das substantielle Se1in un die reale Vielheit der Glieder VOTaus und
hebt S1IC nıcht auf Es auch vielfältige ak7zıdentelle Bestimmun-
SCH, Beziehungen und Tätigkeiten der Glieder VOTaus und 1ST von
ihnen abhängig, ohne doch ı ihnen aufzugehen nd bestehen.
Wesentlıch für das 1tseın 1ST, da{fi CS C6 (e] U S ontische, übergreli-
fende Einheit der Glieder konstitulert, C1IHE MNCUE, unableitbare (CGGanz-
heit,- die weder die Substanz IST, der die Substantialıtät der
Gliedef untergehen mülßiste, noch in SOgCHNANNTES AUANUWMN Der accıdens,
das addıitıv Aausden Gliedern Cn  en würde Dıiese FEinheit mußte
Inan HKTNLUNFN Der NCNNCN, VOrausSgeSCIzL daß man künftig ET se und

nıcht mehr wechselweise für die Einheit der Substanz gebraucht,
sondern der Substanz das vorbehält während INnan das UNUM

Der als CN allgemeine Bestimmung betrachtet, die sowohl der
Substanz WIC dem 1tseın (auf JC verschiedene Wei1se) zukommt

Das ıtseıin als allgemeine Kategorıe
Die Ausführungen über den Begrift des Miıtseins wurden absıicht-

ich abstrakt gehalten und ohne Beispiel gegeben. Obwohl siıch kon-
krete Beıispiele gveben lassen (und alsbald vorgeführt werden),
handelt CS sıch jer doch C1iNe Kategorie, C111C der Grund-
C1sen endlichen Se1ins VO der IST, da{ß SIC nıcht NUur

Bereıich; eLwa dem der menschlichen Gemeinschaften, verwirk-
licht ı1ST Konkrete Beispiele dürfen ıcht dazu verführen, das itseın
begrifflich CINZUENZSCNH un ıhm Merkmale zuzuschreiben, - die viel-
leicht HUT tür Betreich SCLNCI Verwirklichung zutreften, für
374
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-anderen aber icht.- Für das itseın schlechthin als Kategorie end-
'lichen Se1ins kommen NUur die oben angeführten Bestiımmungen
Betracht, durch die CS hinreichend VO  a} der Substanz un den kzı-
dentien abgegrenzt ı1ST. ]le den Phänomenen eLIwa siıcht-
bar werdenden Bestimmungen gehören schon den Sonderbereichen
Man darf daher nıcht Aaus solchen Sonderbestimmungen schließen,.
dafß S1C auch ı den anderen Bereichen vorkommen mu{fsten

S Sonderbereiche des Miıtseins das soz1ale Seın
Be1l diesen Sonderbereicien des Mıtseıins könnte 11A  w neben den

menschliıchen Gemeinschaften atıch Tier- oder Pflanzengemeinschaf-
ten ‘denken. Als Anwendungsbereich kaämen die Kultur-
schöpfungen des Menschen, also all As  1 Frage, W as inNnan objek-

und objektivierten Geist sıch das verhält, mufß
jedoch ı einzelnen nachgewiesen werden un bedarf eigener Unter-
suchungen, die ı Rahmen dieses Autsatzes nıcht möglichsind. Wır
wollen uns folgenden auf den Bereich der menschlichen Gemeıin-
schaften beschränken, autf das PSSEC socıale, für das unsere rage be-
sonders dringlich 1SE Dıie Absicht der Untersuchung veht jedoch, WIC

ZESAYT, ber diesen und jeden Sonderbereich hinaus Äiuf die Kategorie
des Mıtseıns, des ESSE AYLIETTE pluribus schlechthin, VO  3 dem das
CEsSsEC soCiale, WIC CS scheint, NUr C144 Sondertall ı1ST An diesem Sonder-
fall aber sol]] das Allgemeıine aufgewiesen werden.

d) Abgrenzung das „Mitsein“ Heideggers
Der Ausdruck „Mıtseıin“ STammt VO  — Heıdegger *. Er wiırd jedoch

hier 1 anderen, wenngleıch verwandten Sınn gebraucht. Beı
Heıidegger ı1SE das * Mitsein“ einNe Struktur des Aase1ns (des Menschen

Vollzug) überhaupt, die den Modus des alltäglichen Selbstseins,
1SE bej ıhm existential, ichtdes Man, begründet. ITDas „Mıtsein“

kategorıial verstehen. Das Daseın 1ST selb5st on JE und wesentlich
„Mıtsein“. Das „Miıtsein“ anderer gehört ZUF Struktur der Welrlich-
eıt der Welt

Abgesehen VO dem wesentlichen Unterschied der Blickrichtung
Heıideggers, der autf das „Mıtsein“ als Existential, also auf ur-

sprüngliche Erschlossenheit Seinsverständnis des Daseıns, geht,
betrifit das „Mıtseın WIC C CS siıchtbar macht und versteht, icht
bestimmte, geschlossene und Ganzheıiten W1C die Soz1ial-
körper der Gemeinschaften, sondern NUur das unbestimmte Man, die
dem Menschen iMmMer wesentliche Sozialstruktur, die Z W ar Grund-
lage aller Gesellschaftung, aber och iıcht diese selbst 1STt In unserert

Heidegger, eın un! Zeıt H3 = 36
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Arbeıt aber geht S wen1gstens in dem gewählten Paradıgma
gerade diese, un ZWal, abgesehen VO Selbstverständnis des
Daseıns, die kategoriale Eıgenart des gesellschaftlichen Seins
sıch selbst.

e) Formale UN bonkrete Bedeutung des Miıtseins
Wır wollen uns also zunächst fragen, ob sıch das gesellschaftliche

Seıin als 1tseın 1mM ben dargelegten Sınn verstehen lasse, ohne
da{fß dabei VWıdersprüche auftreten der den Tatsachen Gewalt gC-
schieht. Zuvor 1St jedoch daran erinnern, dafß das gesellschaftliche
Sein (wıe jedes andere) konkret oder tormal verstanden werden
ann. Konkret CHOMMMCN, gehören einer Gesellschaft oder (36=-
meıinschaft natürlich VOL allem die Personen, AUuUSs denen S1€e esteht.
Im übertragenen Sınn spricht INan VO  «]} der „Materıie“ der (7eselle
schaft Der Ausdruck 1St insofern berechtigt und beansprucht mehr
als blafß eine Metapher se1n, als der personalen Bestimmt-
eit der Glieder einer Gesellschaft diese Personen doch hinsıchtlic|
der Gesellschaften, denen S1C angehören können, sıch wen1g-

ın veW1sser Hınsıcht unbestimmt sınd S1e können diesen
der anderen, auch mehreren Sozialkörpern angehören. Damıt
AUus ihnen, der (relativ) unbestimmten „Materıe“, eın Sozialkörper
Wiırd, bedürtfen S1e einer SPOPM — Nach dieser Form und dem Seın,
das durch S1C stimmt wiırd, fragen WIr, WENN VO gesellschaftlıchen
Sein 1im tormalen Sınn dıe ede 1St Wır fragen ach dem, W as die
Gesellschaft eigentlıch und innerlich als konstitutives Prinzıp ZuUurf
Gesellschaft macht.

Das ıtsein ıLE den Tatsachen mvereinbar
Da{ß e1in solches Mıtseıin, das e1ıne Gesellschaft tormal-ıiınnerlich kon-

stıtulert, 1m Hınblick auft die Entgegensetzung on Substanz und
Akzidens ohne ontologischen Wıderspruch gedacht werden kann, 1St
oben schon dargetan worden. Es ergeben sıch jedoch auch keıine
Wıdersprüche den Phänomenen. 117e Gesellschaft hat eine iıhr
eigene Eınheit, die nıcht AUuUSs der Addition der Personen entspringt
un die daher auch eC1n eigenes Sein haben mu{ Dıies 1STt eın allen,
sofern S$1€ Glieder der Gesellschaft sind, gemeınsames Seıin, Aaus dem
dann auch eın der Gesellschaft als solcher eigenes Wırken hervorgeht.
Wenn eın Staat MmMit eiınem anderen einen Vertrag abschlie{ßt, haben
nıcht die einzelnen Bürger der beiden Staaten miteinander einen
Vertrag geschlossen. Die Gesellschaft 1St Rechtsperson, letzte
Trägerin VO  } Rechten und Pflichten. Wıe kann S1E das, wenn s$1e kein
eigenes Seın hat? Selbstverständlich 1St dieses Se1in kein Natur-Seıin,
obwohl 6S gegebenenfalls WI1e bei den natürlichen Gesellschaften
376



Das Mıtseıin

V'O der Wesensnatur des Menschen her SCINECN allgemeınen Wesens-
strukturen vorgezeichnet 1SE Dafß das itseın Gesellschaft dem
freien Iun der Menschen ENTISPCINZT, 1ST für SCIM Eıgensein ebenso-

C1inNn FEinwand WIC die Tatsache, dafß freies Iun der Menschen
ZUF Entstehung Menschen tührt. 1Iem Menschen wırd dadurch
keine Schöpfung eigentlichen Sınn des Wortes zugeschrieben. Denn
das ıtsein 1ST 11} durchaus VO anderen, substantiellen Seinsgrund-
Jlagen abhängıges Se1in. Da{ß i1an das Kıgensein Gesellschaft
nıcht sinnlich wahrnehmen kann, dürfte MNUrLr für den CI14G6 Schwier1g-
eıt SCIN, der IrMgcrWCISC INIMMTX, das wirklıche Se1in SC1 auf das
sinnlıch Wahrnehmbare eingeschränkt.

ber W ds tür 11316 Art VO Sein 1ST ( denn, CS weder C1iMn

Korper noch Cn Geist noch CHTE Verbindung beider 1St? Konkret Z
NOIMIMMECN, 1SE CS tatsächlich SE Verbindung beider, 11UL ıcht 111 der
Einzahl sondern der Vieleinheit. Formale aber gehört
CS dem Geıist, un Z W al dem objektiven Geist Z allerdings nıcht
NUur als ıdealer Form, sondern als wirklichem Produkt des Geistes,
hervorgebracht 1 un bestehenden Personen durch CISLLSC, (
tionale kte des Verstandes und des Wıllens sotern diese Personen
dadurch 111 C1NC bestimmte Weıise der Verbindung gebracht werden
un ITG Art des Seins, nämli:ch das Miıt einander-Eınsseın, CI =

halten

} Die Verneinung des Mıtseins MLE den Tatsachen unvereinbar
Somit WAarTc dieses Mıtseın Bereich des Sozialen hne Wıder-

spruch eINSICHTLS machen. Da{fß iıch ALr jedoch ohne Wıder-
spruch denken kann, 1ST C1iMN NCZALLVES und unerläfßliches, aber
noch eın POSILULVES un: letztentscheidendes Kriterium der Möglich-
keıt. Die Wahrheit solchen Mıtseins AfSt sıch etfzten Endes
dadurch W  9 da{fß Verneinung entweder sıch celbst oder dıe
Phänomene authebt. iıne begriffliche Selbstaufhebung findet der
Verneinung des Mıtseıns ıcht Denn das itsein 1ST nıcht Be-
dingung der Möglichkeit Aktes, durch den CS VerITARGEIABE wiırd
Anders steht 6S IMAITL den sozialen Gegebenheıiten selbst kın Versuch
das Mıtseın ernstlich leugnen, tührt MI1t logischer Folgerichtigkeit

deren Aufhebung und Verneinung
Die hypothetisch vOTSCHOMMECN Verneimnung des Mıtseıns

hat ZUF Folge, da{fß die Gegebenheiten des gesellschaftlichen Se1ins auf
andere Kategorıen des Se1ins zurückgeführt werden uUuSSCI. Eıne
solche Zurückführung 1ST unumgänglıch solange INan reali-
stischen Wahrheitsbegriff testhält. ıne Aussage 1ST wahr S1C

Sagt, W as 1ISTE und WENN SIC W 4as ıcht 1STE S1e hat ihr Maisß
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Walter Bryug‘g'yér 5. J
Sein. Das oılt auch‘ für dıe AÄAussagen über die{ gesellschaflilicheäGebilde.
Das Recht der Gesellschaft gegenüber Äem Eınzelnen. Man

Recht, der Mensch habe eıine gesellschaftliche Natur, er
habe VO Natur die Fähigkeit, Gesellschaften bilden, sıch mıiıt
anderen einem „SoZz1alkörper“ zusammenzuschließen. Was sol] das
aber heißen, WENN diesem „Sozialkörper“ kein eigenes, die Eınzelnenverbindendes, wirkliches Sein zukommt? Dann besteht eın solcher
„Sozialkörper“ 1LUFr 1ın unserer Einbildung; Aa 1St nıcht mehr
als e1In .wesen- und kraftloses Bild Diesem „Sozialkörper“ werdenden Gliedern gegenüber Rechte zugeschrieben, dıie sıch niıcht-aus den
Befugnissen der Eınzelnen ergeben können, W1e das Recht des

. Staates, 1im Hınblick auf das Gemeimwohl gegebenenfalls VO Einzel-
nen Opfer b1s ZU Verluste se1ınes Vermögens oder dl seines Lebens

verlangen. Kommt dem Staat aber kein Eıgensein ZU; dann tehlt
Tn Trägér solcher Rechte, und diese werden damıt hinfallig. Eın
Ganzes hat gegenüber den Teilen 1Ur Rechte, die CS auch denWıllen der Teile „Mit Recht“ durchsetzen kann, WENN CS selbst wirk-
iıch eın Ganzes SE aber als Ganzes natürlich MmMit Einschlufß‘;;u  /  ;Walter' Br’ug‘g;je'l; 3J  am Sein. Das gılt auch‘ für die Aus  äagen übc%r diefgesellschaflilicheß  Gebilde.  1. Das Recht der Gesellschaft gegenüber‚éiem Einzelnen. — Man  sagt ganz zu Recht, der Mensch habe eine ‚gesellschäftliche Natur, er  - habe von Natur die Fähigkeit, Gesellschaften zu bilden, sich- mit  anderen zu einem „Sozialkörper“ zusammenzuschließen. Was soll das  ‚ aber heißen, wenn diesem „Sozialkörper“ kein eigenes, die Einzelnen  verbindendes, wirkliches Sein zukommt? Dann besteht ein solcher  „Sozialkörper“-nur in unserer Einbildung; dann ist er nicht mehr  als ein .wesen- und kraftloses Bild. Diesem „Sozialkörper“ werden  den Gliedern gegenüber Rechte zugeschrieben, die sich nicht-aus den  Befugnissen, der Einzelnen ergeben können, wie z. B. das-Recht des  _ Staates, im Hinblick auf das Gemeinwohl gegebenenfalls vom Einzel-  _ nen Opfer bis zum Verluste seines Vermögens oder gar seines Lebens  — -zu. verlangen. Kommt _ dem Staat aber kein Eigensein zu;, dann fehlt  — .der. Träger solcher Rechte, und -diese werden damit hinfällig. Ein  Ganzes hat gegenüber den Teilen nur Rechte, die es auch gegen den  Willen der Teile „mit Recht“ durchsetzen kann, wenn es selbst wirk-  Heh en Ganzes ıst, \d.h. aber als-Ganzes-— natürlich. mır Einschluß  — der Glieder — ein Eigensein hat. Hat es kein /solches Eigensein, ist  es nuf ein totum per accidens, dann kann es gegenüber den Gliedern  auch keinen irgendwie gearteten Vorrang. beanspruchen. Die Bei-  fügung „als Ganzes“ wird dann hinfällig.  2. Die moralische Verbindung: der Glieder. — Es geht um- das  “ „Sein“ der Gesellschaft. Dieses wird in den besten Handbüchern der  scholastischen Tradition definiert als iunctio plurium in communem  }  _ aliquem finem suis actibus conspirantium“. Die Art der Verbindung  wird dann näher angegeben als iunctio moralis et constans. Der Be-  'schreibungswert dieser Definitionen soll.nicht bestritten werden. Das  , Sein der Gesellschaft ist ein Verbindungssein, ein Mitsein. Dieses ist  ferner nicht in der äußeren Natur vorfindbar, nicht physisch. Die  Verbindung wird moralis genannt, quae vinculis moralibus seu-spiri-  ‚tualibus, nimirum intellectus et voluntatis nectitur. Daß die gesell-  s  _ schaftliche Verbindung den Menschen in der Ebene des Geistes betrifft  oder mitbetrifft.und daß der Mensch oft Gesellschaften mittels „mora-  _ lischer“ Akte stiftet oder in sie eintritt und in ihnen tätig ist, das ist  nicht zu leugnen. Die Frage ist nur, ob diese Akte des Verstandes  - ünd Willens die Gesellschaft als solche formal konstituieren. Das muß  mit Fug und Recht geleugnet ‚werden. Denn die gesellschaftliche Bin-  - ' dung ist diesen Akten tteils vor, teils nachgeordnet und besteht über-  x  —  4-Th. Meyer  , Institutiones iuris na;urali; ?I, nr. 310; ähnlich Liber:}torg und  "T'aparelli.  &  378‘;;u  /  ;Walter' Br’ug‘g;je'l; 3J  am Sein. Das gılt auch‘ für die Aus  äagen übc%r diefgesellschaflilicheß  Gebilde.  1. Das Recht der Gesellschaft gegenüber‚éiem Einzelnen. — Man  sagt ganz zu Recht, der Mensch habe eine ‚gesellschäftliche Natur, er  - habe von Natur die Fähigkeit, Gesellschaften zu bilden, sich- mit  anderen zu einem „Sozialkörper“ zusammenzuschließen. Was soll das  ‚ aber heißen, wenn diesem „Sozialkörper“ kein eigenes, die Einzelnen  verbindendes, wirkliches Sein zukommt? Dann besteht ein solcher  „Sozialkörper“-nur in unserer Einbildung; dann ist er nicht mehr  als ein .wesen- und kraftloses Bild. Diesem „Sozialkörper“ werden  den Gliedern gegenüber Rechte zugeschrieben, die sich nicht-aus den  Befugnissen, der Einzelnen ergeben können, wie z. B. das-Recht des  _ Staates, im Hinblick auf das Gemeinwohl gegebenenfalls vom Einzel-  _ nen Opfer bis zum Verluste seines Vermögens oder gar seines Lebens  — -zu. verlangen. Kommt _ dem Staat aber kein Eigensein zu;, dann fehlt  — .der. Träger solcher Rechte, und -diese werden damit hinfällig. Ein  Ganzes hat gegenüber den Teilen nur Rechte, die es auch gegen den  Willen der Teile „mit Recht“ durchsetzen kann, wenn es selbst wirk-  Heh en Ganzes ıst, \d.h. aber als-Ganzes-— natürlich. mır Einschluß  — der Glieder — ein Eigensein hat. Hat es kein /solches Eigensein, ist  es nuf ein totum per accidens, dann kann es gegenüber den Gliedern  auch keinen irgendwie gearteten Vorrang. beanspruchen. Die Bei-  fügung „als Ganzes“ wird dann hinfällig.  2. Die moralische Verbindung: der Glieder. — Es geht um- das  “ „Sein“ der Gesellschaft. Dieses wird in den besten Handbüchern der  scholastischen Tradition definiert als iunctio plurium in communem  }  _ aliquem finem suis actibus conspirantium“. Die Art der Verbindung  wird dann näher angegeben als iunctio moralis et constans. Der Be-  'schreibungswert dieser Definitionen soll.nicht bestritten werden. Das  , Sein der Gesellschaft ist ein Verbindungssein, ein Mitsein. Dieses ist  ferner nicht in der äußeren Natur vorfindbar, nicht physisch. Die  Verbindung wird moralis genannt, quae vinculis moralibus seu-spiri-  ‚tualibus, nimirum intellectus et voluntatis nectitur. Daß die gesell-  s  _ schaftliche Verbindung den Menschen in der Ebene des Geistes betrifft  oder mitbetrifft.und daß der Mensch oft Gesellschaften mittels „mora-  _ lischer“ Akte stiftet oder in sie eintritt und in ihnen tätig ist, das ist  nicht zu leugnen. Die Frage ist nur, ob diese Akte des Verstandes  - ünd Willens die Gesellschaft als solche formal konstituieren. Das muß  mit Fug und Recht geleugnet ‚werden. Denn die gesellschaftliche Bin-  - ' dung ist diesen Akten tteils vor, teils nachgeordnet und besteht über-  x  —  4-Th. Meyer  , Institutiones iuris na;urali; ?I, nr. 310; ähnlich Liber:}torg und  "T'aparelli.  &  378der Glieder eın Eıgensein hat Hat es‘kein solches Eıgensein, 1St
CS NUur eın Uum Der accıdens, annn ann CS gegenüber den Gliedernauch keinen ırgendwie SCcCarteten Vorrang beanspruchen. Dıie Be1-
Tügung Z Ganzes“ wırd annn hinfällig.

Die moralısche Verbindung der Cheder Es yeht \um‚ (i3.S
ASCIN - der Gesellschaft. Dieses wırd in den besten Handbüchern der
scholastischen Tradition definiert als IUNCLLO plurium ın
aliqguem fınem S15 actıbus Conspırantıum . Die Art der Verbindungwırd dann näher angegeben als IUNCLLO MmOYalıs er Der Be-
schreibungswert dieser Definitionen sol] nıcht bestritten werden. Das‘;;u  /  ;Walter' Br’ug‘g;je'l; 3J  am Sein. Das gılt auch‘ für die Aus  äagen übc%r diefgesellschaflilicheß  Gebilde.  1. Das Recht der Gesellschaft gegenüber‚éiem Einzelnen. — Man  sagt ganz zu Recht, der Mensch habe eine ‚gesellschäftliche Natur, er  - habe von Natur die Fähigkeit, Gesellschaften zu bilden, sich- mit  anderen zu einem „Sozialkörper“ zusammenzuschließen. Was soll das  ‚ aber heißen, wenn diesem „Sozialkörper“ kein eigenes, die Einzelnen  verbindendes, wirkliches Sein zukommt? Dann besteht ein solcher  „Sozialkörper“-nur in unserer Einbildung; dann ist er nicht mehr  als ein .wesen- und kraftloses Bild. Diesem „Sozialkörper“ werden  den Gliedern gegenüber Rechte zugeschrieben, die sich nicht-aus den  Befugnissen, der Einzelnen ergeben können, wie z. B. das-Recht des  _ Staates, im Hinblick auf das Gemeinwohl gegebenenfalls vom Einzel-  _ nen Opfer bis zum Verluste seines Vermögens oder gar seines Lebens  — -zu. verlangen. Kommt _ dem Staat aber kein Eigensein zu;, dann fehlt  — .der. Träger solcher Rechte, und -diese werden damit hinfällig. Ein  Ganzes hat gegenüber den Teilen nur Rechte, die es auch gegen den  Willen der Teile „mit Recht“ durchsetzen kann, wenn es selbst wirk-  Heh en Ganzes ıst, \d.h. aber als-Ganzes-— natürlich. mır Einschluß  — der Glieder — ein Eigensein hat. Hat es kein /solches Eigensein, ist  es nuf ein totum per accidens, dann kann es gegenüber den Gliedern  auch keinen irgendwie gearteten Vorrang. beanspruchen. Die Bei-  fügung „als Ganzes“ wird dann hinfällig.  2. Die moralische Verbindung: der Glieder. — Es geht um- das  “ „Sein“ der Gesellschaft. Dieses wird in den besten Handbüchern der  scholastischen Tradition definiert als iunctio plurium in communem  }  _ aliquem finem suis actibus conspirantium“. Die Art der Verbindung  wird dann näher angegeben als iunctio moralis et constans. Der Be-  'schreibungswert dieser Definitionen soll.nicht bestritten werden. Das  , Sein der Gesellschaft ist ein Verbindungssein, ein Mitsein. Dieses ist  ferner nicht in der äußeren Natur vorfindbar, nicht physisch. Die  Verbindung wird moralis genannt, quae vinculis moralibus seu-spiri-  ‚tualibus, nimirum intellectus et voluntatis nectitur. Daß die gesell-  s  _ schaftliche Verbindung den Menschen in der Ebene des Geistes betrifft  oder mitbetrifft.und daß der Mensch oft Gesellschaften mittels „mora-  _ lischer“ Akte stiftet oder in sie eintritt und in ihnen tätig ist, das ist  nicht zu leugnen. Die Frage ist nur, ob diese Akte des Verstandes  - ünd Willens die Gesellschaft als solche formal konstituieren. Das muß  mit Fug und Recht geleugnet ‚werden. Denn die gesellschaftliche Bin-  - ' dung ist diesen Akten tteils vor, teils nachgeordnet und besteht über-  x  —  4-Th. Meyer  , Institutiones iuris na;urali; ?I, nr. 310; ähnlich Liber:}torg und  "T'aparelli.  &  378Sein der Gesellschaft 1ISE eın Verbindungssein, E 1ıtsein. [ ieses 1St
terner nicht in der Außeren Natur vorhindbar, nıicht physisch. Dıie
Verbindung wırd moralıs SCHANNT, guae vinculis moralıibus seu-SpLrL-tualibus, nımınum ıntellectus er voluntatis nectitur. Da{is die xesell-"schaftliche Verbindung den Menschen 1n der Ebene des Geistes betrifit
oder mitbetrifft und daß de Mensch oft Gesellschaften mittels „mora-lischer“ kte stiftet der 1n ste eintritt und In ıhnen tätıg 1St, das 1Sst
nıcht leugnen. Die Frage 1St nur, ob diese Akte des Verstandes

und Wıllens die Gesellschaft als solche formal konstituieren. [ )as muß
MIt Fug un Recht geleugnet ‚werden. Denn die gvesellschaftliche Bın-

*7 DD dung 1St diesen Akten teıils VOT, teıils nachgeordnet un besteht ber-
Meyer Institutiones G na;uralip 2I, 101e 310; hnlich Libergtorg und'Taparelli.
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Das Miıtseıin.

dıes zuweılen ohne S1C., Die gesellschaftliche Binduneg ı1SE diesen Akten
nachgeordnet, dıe Gesellschaft CISLT durch diese kte entsteht,
Al  sSo CT Folge der kte und darum :nıcht: ML ıhnen identısch 1SE
Sıe 1IST ıhnen vorgeordnet, jemand durch C1NCN freien Akt
schon bestehenden Gesellschaft beitrıitt oder CR kraft SCINCTr schon
bestehenden Zugehörigkeit Gesellschaft wiırd. Zuge-
hörıigkeit Gesellschaf} ohne alle moralischen kte besteht. ı
Falle der neugeborenen Glieder Famiılie un Staates. Dıie
aktuelle Betatigung des Verstandes und Wıllens annn also nıcht das
Verbindungssein der Gesellschaft konstituieren. Das wırd auch durch
den Zusatz der Definıition ausgeschlossen, daß die Verbindung C(ON-

3 dauernd. SC11M

Die Verpflichtung ZUuU vesellschaftlichen Wirken. ber viel-
leicht haben WILFE bei dieser UNCLLO moralis dıe Verpflichtung
denken conspirandı finem. Jedoch auch tür diese Ver-
pflichtung oilt, da{fß S.1C dem Sein der Gesellschaft entweder vorangeht
oder iıhm nachfolgt, autf keinen Fall aber MI ihm identisch ‘1ST: Vor-
auf geht die Verpflichtung Z Vergemeinschaftung be1
Staatsgründung Nachfolgend aber 1ST die Verpflichtung Z.U) gesell-
schaftlichen Zusammenwirken tür die Glieder des schon gegründeten
Staates. Formal konstitutiv ann diese Verpflichtung: deshalb nıcht
SCIN, weıl S1C sowohl das Sein der Gesellschaft LU denn
W as nicht ıISE; hat auch eın Ziel als auch das Sein der Glieder als
Glieder. Denn WGr nıcht _ Glied GeseHNlschaft 1ST, Aa auch
keiner Verwirklichung des Gesellschaftsziels verpflichtet SC1MHN. Damıt
kommen WIr 41soO icht GLUGI:

Iie Hinordnungder Glieder auf das gesellschaftliche. Ziel
Man könnte un daran denken, das Wesentliche der Gesellschaft 'ı1
der Hinordnung der Glieder auf das erkennende und erstire-
bende SCMEINSAMIC Zıel sehen, die ontısch der aktuellen Verpflich-
Lung un den moralıschen Akten voraufgeht Damıit WAare INan der
Schwierigkeit enthoben, VLG jemand ohne persönlıche moralische kte

Gesellschaft yehören könnte (vgl ben den Fall der Neu-
geborenen) Von dieser Lösung aber vorhineıin die freien
Gesellschaften auszuschließen be] denen C1NEC solche ontıische Hinord-

VOT allen moöralischen. Akten nıcht statthindet. Aberauch für
die natürlichen Gesellschaften reicht diese Lösung. cht hın Denn
auch diese sınd ZW ALlr VO  5 der Natur des Menschen 1ı ihren Wesens-
ZUSC vorgezeichnet, bedürtfen aber ZUE konkreten Entstehung des
treien Eingreifens. Weder der konkrete Staat och die konkrete Aamı-
lie entsteht automatisch Aaus Vielzahl VO Menschen, sondern
N1UL mittels ıhrer Erkenntnis und freien Entscheidung. Damıt ergeben
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Walter Brugger
sıch aber dieselben Schwierigkeiten, die ben aufgezeigt wurden,

Man eın besonderes Sozialsein annımmt.
Das Ordnungssein der Gesellschaft. Könnte das Soz1ialsein

nıcht eın „Ordnungssein“ se1InN, dessen Entstehung VO der Mıtwir-
kung derer abhinge, die eine Gesellschaft bılden? hne Zweıte] 1St
das gerade MIt. dem 1ıtsein gyemeınt, WCNN als das Seıin einer 1el-
einheit bezeichnet wırd Ordnung 1St nıchts anderes als Vieleinheit.
Nur ann dann dieses Ordnungssein nıcht blofß das „Resultat“ einer
Vielheit seiIn: weder der vielen Teilnehmer noch ıhrer Verpflichtungen,och ihrer moralıschen kte uch eın bloßes Beziehungsgefüge pra-dikamentaler Beziehungen genugt dazu nıcht. Denn Beziehungen sind
real ML VON iıhrem Fundament her und iın ihren Subjekten. IDie 1e1-
heit realer Beziehungen als solcher schaftt keine reale Einheit. Es
bedarf vielmehr eines Prinziıps der Eınheıit, un ZW aar eınes Prinzıps,das der Gesellschaft immanent un 1n dieser MMAanenz Je schon wirk-
ıch ISE: Das triıfit aber für das ideale, och verwıirklichende 7Ziel
nıcht Das Ziel (Telos) sol] GEST angestrebt, verwirklicht werden,
un ZW ar durch die schon wiırkliche Gesellschaft. Die Form, welche
dieses der Gesellschaft wesentliche Streben stimmt und die 1in ihr
als Leitidee ihres Wırkens wırklich ISt, mu{ also (als transzendentale
Beziehung) auf das Zıel ausgreifen un als „En-tel-echie“ VOrWCcCS-nehmen. Da diese Oofrm aber nıcht die Einzelnen als solche, sondern
in ihrer Gemeıunschaft, ihrem Mıt-einander-Sein betrifit, 1St S1C eben
das gesuchte Mıtseın, un Z W ar als Wesenstorm der Gesellschaft,
während das Mıtsein als Sein der Exıstenz natürlich nıcht dieser
Form An sıch, sondern NUr der Gesellschaft in der Konkretion mIt
ihren substantiellen un persönlichen Gliedern zukommt.

Dhe Gesellschaft als moralısche und Juridısche Person. Dıie
Gesellscha f} wırd suppDosıtum collectivum® und, da S1E der Ebene der
Vernunftwesen zugehört, auch Person ZENANNT, ZU. Unterschied VO
der SUOSCHNANNTEN physıschen DPerson des Einzelmenschen jedoch MOra-
lische oder auch (als Subjekt on Rechten un Pflichten) JuridischeDPerson. Es 1St jedoch nıcht einzusehen, mıiıt welchem Recht INan hier
on supDOosıtum, Person und einem Subjekt Von Rechten und Pflich-
ten reden könnte, WENN die Gesellschaf} als solche I11UTE e1n CSSC Deraccidens, das Aaus ırgendwelchen Akten, uständen oder Relationen
der Einzelnen resultiert, besiße. Dann könnte nämlıch nıcht dıe
Eınzelnen on der Gesellschaft, sondern 1LUL die Gesellschaft Ön den
Eiınzelnen Nun ann T aber verade das erste, ıcht aber
das zweıte. Denn die Einzelnen gehören der Gesellschaf* A nıcht

M>  M> Meyer, Institutiones 1Uur1s naturalıs, 2I) 349

380



S .

Das Mıtsein

umgekehrt. Iso kommt der Gesellschaft als solcher nıcht NUur C1MN

SSE per accıdens Z das AUSs den Einzelnen und iıhren 1Akzidentellen
Bestiımmungen resultiert.

Gesellschaftliches Wıirken Aus em Wıirken erkennt Ma  3 das
Se1in, W as wirkt bezeugt sich damıt als wirklich un: dıe Art
un Weise SCINCS Wıirkens offenbart uns die Art un Weise eines R R I
Se1ns Nun wirkt aber die Gesellschaft als (3anzes 111 Unterschieden- M

heit VO Wıirken der Einzelnen als Einzelnen Iso kommt der Ge-
sellschaft als (sanzem Unterschiedenheit VO Sein der Einzelnen
Sla CISCNECS Sein, das Mıtseın,

Man ann dagegen einwenden, dıie Gesellschaft werde doch nur

wırksam durch hre natürlichen Personen Darum komme ıhr e1in
Wirken und kein CISCNCS 15n Der Einwand der hıer

gemacht wırd behält SAaNZC raft gegenüber Gesellschafts-
lehre, die der Gesellschaft CN CISENCS substantielles Sein zuspricht,
dem das personale Seın des Einzelnen untergeht W1C die assımılıerte
Speise Leib Er 1SE jedoch 111 keiner VWeıise durchschlagend ä
über dem Mıtseın, das, konkret NOMMECR, die natürlichen
Personen ihrer substantiellen Eigenständigkeit beläf(ßt S1C VOTrausSs-

nd einschließt Wıe das itseın der Fxıstenz TE dem
konkreten Sozialkörper zukommt, auch das Wırken. 1)as Mıtseın,
tormal SCHOMMLEN,. ann ebensoweni1g für S allein wırken, WIC 6S

tür sich alleın EX1iStTIieren ann. IDenn das hieße, CI Gesellschaft
könne ohne Gesellschafter SC1LH nd ohne Gesellschafter wirksam
werden

Gesellschaftliıche Verantwortung Ebensoweni1g 1aber WIC es

‚NS Gesellschaft ohne Gesellschafter geben kann, annn CS Gesellschaf-
COr und gesellschaftlıche Verantwortung veben ohne Gesellschaft Das
haben diejenigen nıcht bedacht, die nach dem Zusammenbruch
des Deutschen Reiches VO der kollektiven Schuld des deutschen
Volkes sprachen Natürlıch 1SE jede Einzelperson auch als solche tür
das verantwortlich W a4s S1IC ıhrer Eigenschaft als Glied Ge-
sellschaft oder C116 Staates LUuL oder hat und diese Verantwort-
ichkeit der natürlichen Person bleibt auch ach dem Untergang der
betreffenden Gesellschaft aber gesellschaftlıche Verantwortung als
solche ırgendeıiner Juridisch taßbharen Form, C] C5 der Gesellschaft
oder der Gesellschafter annn CD DU gveben solange dıe betreftende
Gesellschaft CXISTIErt Hat SIC SXISLHEFER aufgehört kann INan SIC

ebensowenig Juridisch gültıgen Weise anklagen als Nan

Toten VOTLr Ca iırdısches Gericht zıehen annn Anders 1ST CS MI den
Vertragspflichten und -rechten und der Haftpflicht. Diese können IL

L, aut C111C Nachfolgegesellschaft übergehen.
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XWälteri Brugger-  *  ® ‘‚ä  }  Wälteä‘yßrugger S J'f ;  X _Gesellsch>afil—ichev Autorität: — Der Schwieriékeit, kdaß ein ‘Jc‘1b-  jektives und ideales Ziel als inneres, konstitutives Prinzip einer Ge-  sellschaft nicht genüge, hat- man durch die Unterscheidung der meta-  physischen und physischen Form der Gesellschaft zu begegnen. ge-  sucht‘. Als metaphysische Form betrachtete man die schon besprochene  4“nio constans moralis, als physische Form hingegen die auctoritas  socialis, Ihre Aufgabe ist es, die Glieder der Gesellschaft wirksam  und beständig auf das zu verwirklichende Ziel der Gesellschaf-hin-  zuleiten. Das aber ist bei freien Wesen nur möglich durch die mora-  lische Bindung der Pflicht, d. h. einer eingesehenen und vernünftig  begründeten Notwendigkeit. Abstrakt betrachtet, besteht die Autori-  tät in dem Recht, die ‚Glieder -der Gesellschaft zur gemeinsamen,  tätigen Verwirklichung des gemeinsamen Zieles der Gesellschäft zu  verpflichten und anzuhalten. Konkret und real genommen, ruht die-  ses Recht in einem Rechtsträger, der. entweder eine natürliche Einzel-  person ‚oder ein Kollegium ist, also wiederum eine moralische Kol-  lektivperson, .die aber den anderen Gliedern der Gesellschaft, eben  als Träger jenes Rechtes, übergeordnet ist.  _Ohne Zweifel ergibt sich das alles aus dem Wesen einer Gesell-  schaft mit Notwendigkeit; aber es setzt, wie man deutlich sieht, eben  das Wesen der Gesellschaft immer schon voraus, kann also dieses nicht  ursprünglich, konstituieren, sondern. nur mit Notwendigkeit (in der  Wesens- bzw. Existenzordnung) aus ihm entspringen. Es ist also-das,  Was man ein proprium nennt. Die Autorität verhält sich zur Gesell-  schaft ähnlich wie die Seelenvermögen zur Seele. Obwohl sie, wie  schon ihre Vielheit zeigt, nicht mit der Seele identisch sind, so wäre  doch die Seele ohne sie nicht seins- und ‚wirkmöglich. Eben deshalb  entspringen sie mit Notwendigkeit aus ihr. Dasselbe gilt von _ der  X  gesellschaftlichen. Autorität. Das Recht, jemanden zur gesellschaft-  lichen Tätigkeit zu verpflichten, setzt immer schon die Gesellschaft  und die Zugehörigkeit des zu Verpflichtenden zu ihr voraus: Darum  kann die Autorität -die Gesellschaft nicht urs  prünglich konstituiereg  und daher auch nicht ihre physische Form sei  .  Damit ist aber zum wiederholten Mal erwiésen, daß die Vernei-  nung des Mitseins, die in jedem Ersatz, den man dafür beibringt,  eingeschlossen ist, zur Aufhebung der augenscheinlichsten. Gegeben-  heiten dessen führt, was man Gesellschaft nennt. Diese Verneinung  ist also unmöglich und die Bejahung des Mitseins (in der beschriebe-  nen F9rm) objektiv notwendig und begründet.  OT Meyer‚ Institutiones iuris naturalis, ?I, nr. 350 ff.  382Cesellsdiaflläché Autorität: Der Séhwieriél%eit, daß eın ob-jektives un deales Ziel als inneres, konstitutives Prinzıp eiıher esellschaft nıcht genuge, hat INan durch die Unterscheidung der MeEeLA-physischen und physischen ofrm der Gesellschaft begegnen Esucht ®. Als metaphysısche Ofm betrachtete InNnan die schon besprocheneUNLO NS moralis, als physische orm hingegen die auCtoryıtasSOCLalıs. Ihre Auftfgabe ISt CS, die Glieder der Gesellschaft Wirksamund beständig aut das ZU verwirklichende Zıel der Gesellschaft hın-zuleıten. Das aber 1STt be] freien Wesen Nur möglıch durch die INOTAa-lische Bındung der Pireht. einer eingesehenen und vernünftigbegründeten Notwendigkeit. Abstrakt betrachtet, besteht die Autori1-tat in dem Recht, die Glieder der Gesellschaft Z gemeınsamen,tatıgen Verwirklichung des gemeınsamen Zieles der Gesellschaf*verpflichten und anzuhalten. Konkret und real 24 ruht die-
5CS Recht in einem Rechtsträger, der entweder eine natürliche Einzel-
person oder eın Kollegium ISt: also wıederum eıne möOralıische Kol-lektivperson, die aber den anderen Gliedern der Gesellschaft, ebenals Träger Jjenes Rechtes, übergeordnet ISt.
Ohne Zweıfel erg1ıbt sich das les Aaus dem Wesen einer Gesell-schaft MIt Notwendigkeit; aber CS SCTZT, W1€ InNan deutlich sıeht, ebendas Wesen der Gesellschaft ımmer schon VOTAauSs, ”n also dieses nıcht

ursprünglıch konstituieren, sondern 1Ur miı1t Notwendigkeit in der
1NS- DZW. Exıstenzordnung) Aaus ıhm entspringen. Es 1STt alsor-das,

W as Inan e1in proprium NENNT. Die AÄutorität verhält sich ZUr Gesell-schaft ÜAhnlich W1€e die Seelenvermögen ZUr Seele Obwohl s1e, W1eschon ıhre Vielheit zeıgt, nıcht mMit der Seele iıdentisch sınd, waredoch die Seele ohne S1e nıcht Se1INS- und wırkmöglich. Eben deshalb
entspringen S1@e mMit Notwendigkeit Aaus ihr. Dasselbe oilt VO  } dergesellschaftlichen Autorität. Das Recht, jemanden Zzur gesellschaft-lichen Tätigkeit verpflichten, immer schon die Gesellschaftun die Zugehörigkeit des Verpflichtenden ıhr VOTFrAaus. Darumann die Autorität die Gesellschaf? nıcht uUursprünglich konstituierenund daher auch nıcht ihre physische orm sSCe1

Damıt 1St aber Z wıederholten Mal erwiésen, daß die Verne1-nung des Mıtseıns, dıie iın jedem FErsatz, den Ian dafür beibringt,eingeschlossen ISt, ZUT Aufhebung der augenscheinlichsten Gegeben-heıten dessen führt, W as INan Gesellschaft Diese Verneinung1ISt also unmöglich und dıe Bejahung des Miıtseıins (in der beschriebe-
nen Form) objektiv notwendig un begründet.

Meyer, Institutiones 1Uris naturalıs, 2L n 350
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Das Miıtseıin

h)Dasıtsein Hınblick auf den Uniwwversalismus
Othmar S panns

Wenn WIL dem gesellschaftlichen Sein als solchem vegenüber dem
blofßen Se1in der Einzelnen IS besondere Realıität zugeschrieben
haben, triıfit sıch dıese These ZW aAr IN dem Anlıegen des Unıver-
salısmus Othmar Spanns welcher den gesellschaftlichen Gebilden

nıcht ohne, sondern ıhren Gliedern ebentalls CHHG wahre
Wıirklichkeit zuerkennt, zugleich aber unterscheidet sıch UNSCIC AUf- ( f

fassung wesentlich VO der Spanns, sotfern bei ıhm das Ganze“”
1e1 1ST WIC das Allgemeine, GE Ldee als olche, während das Miıt-
SC1IN, WIC C5 1er verstanden wırd auch tormalen Sınn dıie
orm konkreten Vielheit IST, nıcht aber EG Idee als solche
He Idee kann ı vielen wirklıch SCIN, dafß jedes als Einzelnes S1C

autf Weıse verwırklicht oder da{fß NUur BG Mehrheit (kollektiv
oder organısch vgenommen) die Idee ZU Ausdruck bringt. Iıie
Menschheit als „Ganzes“ > als Idee, 1SE nıcht dasselbe WIC die Men-
schengemeinschaft, die Menschenfamiuıilie Nur WCNN dieses Zweıte,
das 1tseın Gemeiinschaft gegeben 1ST annn Nan den Einzel-
menschen Glied dieser Gemeinschaft NECNNCNMN, nıcht hingegen ersten
Fall CI blo(ß Indiyiduum Allgemeinen 1STt Daiß pann beide
Fälle ıcht unterscheidet ZCIECH die V C} ıhm sewählten Beispiele
die (Je ach Bedart) bald den CINCI, bald den anderen Fall betreften.

Der tiefere Grund der ZENANNICN Vermengung lıegt darın, dafß
Spann CINSCIUS 1LUFr ,  dıe orm und die ormale Determinatıon kennt

diese ichtbar machen, darin 1ı1STt GE allerdings eıister wäih-
rend die thomistische Metaphysik die orm VO der Aktualität
des Se1ns her und als VWeıse der Ex1istenz versteht, weshalb ıhr
neben der tormalen Determinatıon auch die Wirkursächlichkeit: ıhren
Platz un ıhr Recht behält.

Schlußbemerkung. Zum Schlufßß SC1 nochmals nachdrücklich daran
INNECFT, da{ß diese Analyse des gesellschaftlıchen Mıtseıins u  A den
Zweck hatte, dıe Realität der Kategorıe des Mıtseıins an eiNCM Einzel-
$ ]] auftzuwelisen Has ıtseın hat sıch damıt prinzipiell als SANG

möglıche, VO  3 der We1ise substaäntiellen und akzidentellen Se1ins Ver-

schiedene Seinswei1ise Damıt soll diese Kategorıe aber nıcht
auf das soz1ale Sein eingeschränkt werden sıch darüber hınaus
noch 111 anderen Wırklichkeitsgebieten nachweisen läßt, mMuUu W  9
besonderen Untersuchungen vorbehalten bleiben

Spann, Kategorienlehre 1924
Vgl eLW2 Kategorienlehre, 5455 58— 59
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